
POLITISCHE GEMEINDE FLUMS

BAUREGLEMENT
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F ür d ie  A u flag e  zu beachten

Die blau gedruckten A rtike l bzw . Textstellen entsprechen den Aenderungen 
des Baureglementes sow ie des Kernzonenreglementes und bestim men som it 
den U m fang der ö ffentlichen Auflage.

Die schw arz gedruckten A rtik e l bzw . Textstellen s ind aus dem Parkplatz­
reglem ent übernom m en w orden. Diese Passagen sind bereits ö ffen tlich  au f­
gelegen und som it n ich t Gegenstand dieser ö ffentlichen Auflage.

D ie schwarz, klein und  kursiv gedruckten Stellen s ind  aus der Ergänzung des 
Baureglementes info lge der K u ro rtsp lanung  übernom m en w orden . Diese 
Passagen sind bereits ö ffen tlich  aufgelegen und som it n ich t Gegenstand 
dieser ö ffentlichen Auflage.



BAUREGLEMENT

Geltungsbereich

Z ielsetzung

Z uständ igke it

Der G em einderat Flums erlässt nach A rt. 2 und A rt. 
7 des Gesetzes über die Raum planung und das 
ö ffentliche Baurecht (sGS 731.1, abgekürzt Bauge­
setz), A rt. 102 Abs. 1 lit. b des Strassengesetzes (sGS 
732.1) sowie gestützt au f A rt. 136 lit. g des 
Gemeindegesetzes (sGS 151.2) folgendes Bau­
reglement:

A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

A rt. 1

1 Das Baureglement g ilt fü r  das gesamte Gebiet 
der po litischen Gemeinde Flums.

2 Soweit dieses Baureglement n icht im  Rahmen 
gesetzlicher E rm ächtigung eine besondere Regelung 
tr if f t ,  b leiben die Vorschriften  von Bund und 
Kanton Vorbehalten.

A rt. 2

Das Baureglement bezweckt:

- eine zweckmässige und ansprechende O rtsge­
sta ltung;

- einen s innvo llen  H eim at- und
Landschaftsschutz;
- d ie Schaffung hygienisch e inw and fre ie r W oh­

nungen und Arbeitsp lätze.

A rt. 3

Die A u fs ich t über die O rtsp lanung, d ie ö rtliche  Bau­
polize i sowie der V o llzug  dieses Reglern entes ist 
Sache des Gemeinderates.



KoordinationspflicM
Flumserberg

Planungsm itte l

Art. 3a

1 Zur Beurteilung wichtiger Bau- und Konzessionsgesuche im Gebiet 
Flumserberg bestimmen die Gemeinden Flums und Quarten einen ge­
meinsamen Koordinationsausschuss. Der Ausschuss besteht aus je 2 
Mitgliedern der Gemeinden Flums und Quarten.

~ Dem Koordinationsausschuss sind alle wichtigen Geschäfte vorzu­
legen, die Auswirkungen auf das Fremdenverkehrsgebiet Flumserberg 
haben.

3 Der Koordinationsausschuss gewährleistet den gegenseitigen 
Informationsaustausch. Bei allen ihm vorgelegten Geschäften steht ihm 
ein A ntragsrecht zu.

4 Als Beurteilungsgrundlage fü r  alle Projekte dient die Kurorts­
planung Flumserberg.

B. PLANUNGSMITTEL

A rt. 4

1 Z u r Lösung der Aufgaben der O rtsp lanung  
dienen folgende P lanungsm itte l:

a) R ichtplan
b) Zonenplan m it Baureglement
c) Ueberbauungspläne
d) Gestaltungspläne
e) Schutzverordnungen

2 Zonen-, Ueberbauungs- und Gestaltungspläne, 
Schutzverordnungen und Baureglement sind als 
ö ffen tlich-rech tliche  Eigentumsbeschränkungen fü r 
das G runde igentum  ve rb ind lich . D er R ichtplan ist 
fü r  d ie  m it der P lanung beauftragten Organe und 
Behörden wegleitend.

1 Die rechtsgültigen P lanungsm itte l können un ­
entge ltlich  beim G em eindebauam t eingesehen 
werden.



Richtplan A rt. 5

Zonene in te ilung

1 Der R ichtplan b ilde t d ie G rundlage fü r  die O rts ­
p lanung und den Ausbau der In fras tru k tu r. Er be­
zeichnet d ie  in  der Gemeinde anzustrebende bau­
liche und landschaftliche E n tw ick lung.

2 D er R ichtplan oder d ie  Te ilrich tp läne enthalten:

- d ie fü r  d ie Besiedlung vorgesehenen Gebiete; 
Angaben über die notw endigen öffentlichen 
Bauten und Anlagen;

- die w ichtigsten  Eignungskategorien der Land­
w irtscha ft;
d ie  zu schützenden Landschaften sowie N a tu r- 
und K u lturob jekte ;

- d ie  fü r d ie E rho lung vorgesehenen Gebiete und 
Anlagen;

- d ie  generellen L in ien führungen der öffentlichen 
und p riva ten  Verkehrsanlagen sowie Rad- und 
Fusswege;

- d ie w ichtigsten  Angaben fü r  die Energie- und 
W asserversorgung sow ie der Abwasser- und 
Kehrichtbeseitigung.

1 Der R ichtp lan w ird  vom  G em einderat be­
schlossen und anschliessend w ährend dreissig 
Tagen bekannt gemacht. In dieser Ze it kann 
jederm ann dem G em einderat sch riftlich  
Anregungen unterbre iten. Der G em einderat p rü ft 
und beantw ortet diese. Er berücksich tig t sie, soweit 
sie zu r Verbesserung der P lanung beitragen. Der 
Plan w ird  dem Baudepartement zu r Kenntnisnahm e 
unterbreite t.

C. Z O N E N V O R S C H R IF T E N

A rt. 6

Das Gemeindegebiet w ird  in  folgende Zonen einge­
te ilt:



-  Wohnzone eingeschossig Flumserberg W l-B

- W ohnzone zweigeschossig W 2-A

-  Wohnzone zweigeschossig Flumserberg W2-B

- W ohnzone zweigeschossig W 2-C

- W ohnzone dreigeschossig VV3

- W ohnzone dreigeschossig W 3-A

- Wohnzone dreigeschossig Flumserberg W3-B

- W ohnzone viergeschossig W4

- Kem zone D o rf 1 K -A l

- Kernzone D o rf 2 K -A2

- Kernzone Flumserberg K-B

- W ohn-Gewerbe-Zone zweigeschossig W G2

- W ohn-Gewerbe-Zone dreigeschossig WG3

- W ohn-Gewerbe-Zone dreigeschossig W G 3-A

- W ohn-G ewerbe-Zone viergeschossig WG4

- G ew erbe-lndustrie -Zone G l

- Industriezone ]

- Zone fü r  ö ffentliche  Bauten und Anlagen OeB

- Intensiverholungszone Flumserberg IE-B

- Intensiverholungszone Flumserberg IE-C

- Land W irtschaftszone L

- G rünzone q

- Zone fü r  Skiabfahrts- und Skiübungsgelände S

- übriges Gemeindegebiet UeG

Es werden Gefahrengebiete ausgeschieden.
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Kernzon« ,1 1 und 2 D o rf A rt. 7a

Kernzone Flumserberg K-B

Die Ueberbauung der Kem zonen 1 und 2 D o rf 
rich te t sich nach dem Kem zonenregiem ent; 
Spezielle Vorschriften  fü r  d ie Kem zonen vom 
August 1985 (Anhang).

A rt. 7b

7 Es gelten folgende Vorschriften: 
max. Vollgeschosszahl 
max. Gebändehöhe 
max. Firsthöhe 
max. Gebäudelänge 
Grenzabstand klein 
Grenzabstand gross 
Ausnutzungsziffer

Für gewerblich genutzte Räume darf das Untergeschoss voll genutzt 
werden, ohne als Vollgeschoss zu zählen.

nicht erlaubt/  erlaubt *1

Die Oberkannte des Frdgeschossfussbodens darf entlang der Bergstrasse 
nicht über dem Niveau der Bergstrasse liegen; in den übrigen Fällen darf 
der Frdgeschossfussboden talseitig gemessen an keiner Bielle mehr als 
2,70 m über dem gewachsenen bzw. durch Abgrabung freigelegten 
Terrain liegen. Dieses talseitig sichtbare Geschoss g ilt als Untergeschoss. 
Bei gestaffelten Gebäuden w ird jeder Gebäudeteil separat gemessen.

Erdgeschoss

Untergeschoss

N -  Niveaupunkt

’ 1 = Hotelbauten und Apparthotels gemäss Abs. 2, ausgenommen sind 
Altersresidenzen.

Als Apparthotel g ilt ein neues oder zu erneuerndes Hotel im 
Stockwerkeigentum, wenn es folgende Voraussetzungen erfü llt

3
10.00 m
13.00 m
30.00 m
06.00 m
10.00 m 
0 ,7 /0 ,9 *1



Kernzone Flumserberg m it 
Ueberbauungsplanpflicht

Bauten und Anlagen 
entlang öffentlicher 
Strassat in der 
Kemzone Flumserberg

fl. Eigentum des Betriebsinhabers an den besonderen Anlagen und 
Einrichtungen fü r  den Hotelbetrieb an den Wohneinhäten im  
Umfang von insgesamt mindestens 51 Prozent der Wertquoten;

b. dauernde hotelmässige Bewirtschaftung der Wohnänheiten im  
Umfange von mindestens 65 Prozent der darauf entfallenden 
Wertquoten, einschliesslich aller dem Betriebsinhaber gehörenden 
Wohneinhäten;

c. angemessenes üienstlästungsangebot, entsprechende bauliche 
und betriebliche Eignung sowie mutmassliche Wirtschaftlichkät 
des Hotels gestützt auf ein Gutachten der Schwäzerischen Ge­
sellschaft fü r  Hotelkredit.

3 ln  der Kemzone sind nur bddsätig gläch genagte Satteldächer m it 
dunkler Ziegel- oder Eternitändeckung zulässig. Für An- und Neben­
bauten sind andere, gut gestaltete Dachformen zulässig (z. B. Pultdach). 
Ein änzelner Dachaujbau darf in säner Länge höchstens 1/3, mehrere 
Dachaufbauten insgesamt höchstens 1/2 der zugeordneten Gebäudelänge 
betragen. Dachflächenfenster und Dachänschnitte sind nicht gestattet.

A rt. 7c

In den im Zonenplan speziell bezächneten Gebieten der Kemzone 
Flumserberg darf nur aufgrund änes Ueberbauungsplanes gebaut 
werden. Bä diesen Ueberbauungsplänen ist die Kurortsplanung 
Flumserberg zu beachten und äne etappenweise Realisiemng der Kon­
zepte zu gewährleisten.

A rt. 7d

1 Die im Zonenplan speziell bezächneten Gebiete der Kemzone 
Flumserberg dienen der Fördemng des Ortszentrums als touristisches 
Zentrum (im Sinne von A rt. 28ter Baugesetz).

^ Das Erdgeschossniveau ist dem Trottoimiveau anzugleichen. Im  
Erdgeschoss sind strassensätig nur Dienstlästungsbetriebe, Gewerbe, 
öffentliche Bauten und wätere Nutzungen im öffentlichen Interesse ge­
stattet. Wohnungen, Parkiemngsanlagen und Nebenräume im Erdge­
schoss sind untersagt, wenn sie auf die Strasse orientiert sind. Zu­
sammengefasste Zufahrten zu Parkiemngsanlagen, die von der Strasse 
abgewandt sind, sind gestattet.

^ Für Vorplätze und Fussgängerberäche gegenüber öffentlichen 
Strassen ist zusammen m it dem Bauprojekt än Umgebungsgestaltungs­
konzept änzurächen, das folgende Kriterien zu erfüllen hat

änhätliches Gestaltungskonzept fü r  die Fussgänger (unter Einbezug 
des Trottoirs, Belagsgestaltung Grünelemente);

das Konzept ist fü r  Sommer und Winter auszuwäsen.



Wohnzonen am Art. 7e
Flumserberg

 ̂ Die Oberkante des Erdgeschossfussbodens darf an keiner Stelle mehr
als folgendes Mass über dem gewachsenen bzw. durch Abgrabung 
frdgelegten Terrain liegen:
A ) bis 30 Grad A.T. Geländeneigung 2,70 m
3) über 30 Grad A.T. Geländeneigung 3,20 m, wobei

max. 2,70 m 
sichtbar über 
dem gestalteten 
Terrain

2.70

cs

Obergeschoss

Erdgeschoss

Untergeschoss

Erdgeschoss

2.70 Untergeschoss3.20

Der Mehrlängenzuschlag fü r  Gebäudelängen über 18 m beträgt 1/3 
der Mehrlänge, höchstens aber 6 m.

Der Höhenzuschlag fü r  Gebäudehöhen über 10 m beträgt 1/3 der 
Mehrhöhe, höchstens aber 6 m.

^ ln  den Zonen W l-B , W2-B und W3-B sind Terrassenhäuser 
untersagt.

Intensiverholungszone 
Flumserberg IE-B

Art. 7f

 ̂ Die Intensiverholungszone gemäss Art. 18bis des kantonalen 
Baugesetzes dient dem Betrieb von Camping- und Caravaninganlagen.

2 Ein auf die Bedürfnisse der Anlage ausgerichtetes zentrales Sanitär­
gebäude ist gestattet. Im weiteren erlässt der Gemeinderat über die Be­
nützung und Gestaltung der Bauten und Anlagen Regiemente.

Intensiverholungszone 
Flumserberg IE-C

Art. 7g

1 Die Intensiverholungszone 1E-C gemäss A rt. 18bis des kantonalen 
Baugesetzes dient dem Betrieb einer Rodelbahn.

Aufschüttungen und Abgrabungen fü r  die Bahnanlage sind bis max. 
1,00 m gestattet. Im weiteren erlässt der Gemeinderat über die Be­
nützung und Gestaltung der Anlage Regiemente.



Ge fa h re n gp b te te A rt. 7h

Gesamtübei bauung 
M ehrausnützung

1 In den Gefahrengebieten sind Menschen, Tiere 
und Sachen durch  die G efahr von Law inen, Rüfen 
und anderen Naturereignissen bedroht.

2 In diesen Gebieten dürfen  keine Bauten erste llt 
w erden, die dem A ufen tha lt von Menschen und 
Tieren dienen oder dienen können. Soweit d ie  A r t 
und In tensitä t der G efährdung es zulässt, können 
ausnahmsweise Bauten und Anlagen errich te t 
w erden, d ie  e inz ig  der U nte rb ringung  von M ateria l 
dienen.

D. UEBERBAUUNGSVORSCHRIFTEN

A rt. 8

1 Für d ie Ueberbauung eines grösseren, zu ­
sammenhängenden und zweckm ässig abgegrenzten 
Gebietes kann durch  Ueberbauungs- oder 
G estaltungsplan eine M ehrausnützung von 
höchstens 20 Prozent gew ährt w erden, w enn fo l­
gende Voraussetzungen e rfü llt  sind:

a) Das Ueberbauungsareal muss in den zw eige­
schossigen Zonen m indestens 3000 m2 und in 
den d re i- und viergeschossigen Zonen m in ­
destens 4 000 m2 umfassen.

b) Das gesamte Areal muss nach einem Projekt 
überbaut werden, das arch itekton isch und 
städtebaulich wesentliche Vorzüge gegenüber 
der Regelbauweise aufw eist. Im einzelnen 
müssen folgende An fo rderungen  e rfü llt sein:

- grössere, zusammenhängende und gu t ge­
staltete Freiflächen;

- inbezug a u f Gestaltung, W o hnkom fo rt und 
W ohnhygiene so rg fä ltig  durchdachte  G ru n d ­
risse;



- besonders gute E in fügung  in  das O rts- und 
Landschaftsbild;

- ra tione lle  Erschliessung;
- die H älfte  der e rfo rderlichen Abste llp lätze fü r 

M otorfahrzeuge, m indestens aber je W ohne in­
heit 1 A bste llp la tz  un te r Terra in  oder in 
Garagen;

- K indersp ie l- und Ruheplätze im Ausmass von 
m indestens einem V ierte l der anrechenbaren 
Wohngeschossflächen.

2 D ie M ehrausnützung kann n u r fü r  ein konkret 
vorliegendes Projekt und n u r dann gew ährt w erden, 
w enn die A us füh rung  der ganzen Ueberbauung ge­
sichert ist.

O ffene und geschlossene A rt. 9 
Bauweise

' W o durch  einen Ueberbauungs- oder Ge­
sta ltungsp lan n ichts anderes bestim m t ist, g ilt in  
allen Zonen d ie  offene Bauweise. Bei o ffener Bau­
weise sind die Bauten a llse itig  freistehend zu er­
stellen.

2 In Gebieten m it o ffener Bauweise dürfen  Bauten 
zu e iner Häuserreihe bis zu r reglementsgemässen 
M axim allänge zusam mengebaut werden. Häuser­
reihen sind nach einem e inhe itlichen Plan zu er­
stellen. Es gelten die entsprechenden Bestim mungen 
über geschlossene Bauweise.

1 Geschlossene Bauweise e rfo rde rt den seitlichen 
Zusam menbau und  die gle ichzeitige E rste llung von 
Bauten und Bauteilen.



4 Gegenüber G rundstücken in Gebieten m it 
o ffener Bauweise sind die Grenz- und
Gebäudeabstände der offenen Bauweise 
einzuhalten. Gegenüber G rundstücken in Gebieten 
m it geschlossener Bauweise, d ie  jedoch in offener 
Bauweise überbaut sind, d a rf n u r dann an die 
Grenze gebaut werden, wenn keine unzum utbaren 
w ohn- und arbeitshygienischen Beeinträchtigungen 
entstehen.

Grosser und kle iner A rt. 10 
Grenzabstand

1 Der grosse Grenzabstand ist au f die am stärksten 
nach Süden gerichtete Längsfassade, der kleine 
Grenzabstand au f die übrigen Gebäudeseiten e inzu­
halten.

’ Weist eine Baute nach Ost und West o rien tie rte  
Längsfassaden auf, so ist der grosse Grenzabstand 
gegenüber der Westfassade einzuhalten. Bei an­
nähernd g le ichw ertigen Ost- und Westfassaden 
kann der G emeinderat die A u fte ilu n g  der Summe 
des grossen und des kleinen Grenzabstandes je zu r 
Hälfte  au f beide Fassaden gestatten.

k k le in e r  Grenzabstand  

G grosser Grenzabstand



• häudelä A rt. 11

1 Die Gebäudelänge bezeichnet d ie  längste 
Fassadenabmessung ink l. Anbauten. Bei abgesetzten 
oder gegliederten Fassaden bem isst sie sich nach 
der senkrechten Pro jektion a u f eine gerade Lin ie, die 
der Verlängerung des längsten geraden
Fassadenteils entspricht.

2 Anbauten nach A rt. 15 Abs. 1 des
Baureglementes w erden fü r  d ie  Berechnung der 
Gebäudelänge n u r zu r Flälfte berücksichtigt.

L *  Gebäudelange
X -  nur 1 /2  X massgebend fü r  Gebdudeiange



Gebäudehöhe 
First höhe

A rt. 12

1 Die Gebäude höhe bezeichnet den senkrechten 
Abstand zwischen dem N iveaupunk t und dem aus­
gem itteten S chn ittpunkt der Fassade m it der Dach­
oberkante in der Fassadenmitte. A ls N iveaupunkt 
g ilt der Schw erpunkt des Gebäudegrundrisses au f 
dem gewachsenen Boden. Brüstungen bei Flach­
dächern w erden bei der Gebäudehöhe angerechnet.

2 Die Firsthöhe bezeichnet den senkrechten A b­
stand zwischen dem N iveaupunkt und der höchsten 
Erhebung des Daches.

FH

FH Fipsthöhe  
GH Gebäudehflhe
N Niveaupunkt
P h o r iz o n ta le  P ro je k tio n  des 

Niveaupunktes auf d ie  Fassade

GH -  Gebäudehöhe

OK Brüstung
x z

b b m b b w iGH

Flachdach Schrägdach



Bcrechnut 1er
t.fsçho ssz .'lil

Ar t .  13

Dach ;
(Auf

V o ll

V O I  V  r

Unte

1 A ls Vollgeschoss zählt jedes Stockwerk, das 
w eder als Untergeschoss noch als Dachgeschoss g ilt. 
A ls Untergeschoss zäh lt ein Geschoss, wenn die 
O berkante des Erdgeschossfussbodens den N iveau­
punkt um höchstens 1,30 m überragt. A ls Dachge­
schoss zählt ein Geschoss, das im Dachraum liegt, 
w obei der Kniestock (Oberkante Fussboden des 
Dachgeschosses bis S chn ittpunkt Fassaden­
flu ch t/D a chh a u t, aussen gemessen) an keiner Stelle 
m ehr als 1,30 m betragen darf. Bei Flachdachbauten 
g ilt als Dachgeschoss das Attikageschoss, wenn es 
unter einem W inke l von 45° a. T. vom  S chn ittpunkt 
der Fassadenflucht m it der Dachhaut über dem 
obersten Vollgeschoss zu rückliegt.

2 Ueherschreitet das Dach- oder Untergeschoss die 
zulässigen Masse, so zählt ein solches Geschoss als 
Vollgeschoss.

OK Fussboden

K n ies tockhöhe
N -  N iveau pun k t



Abstände von Strassen, A rt. 14 
W äldern  und Gewässern

1 W o keine Baulinie besteht, haben Bauten und 
Anlagen ab Strassengrenze folgende 
M indestabstände einzuhalten:

- an Staatsstrassen: gemäss dem Strassengesetz;

- an Gemeindestrassen 8 m ab Strassenmitte, m in ­
destens aber 5 m ab Strassen- oder 3,00 m ab 
T ro tto irg renze;

- an Gemeindewegen 4 m

Abstand ab Strassengrenze 
Abstand ab S trassenm itte

Abstand ab T ro tto irg re n z e



2 Wenn in Zonen-, Ueberbauungs- oder Ge­
sta ltungsplänen nichts anderes festgelegt ist, haben 
Bauten und Anlagen gegenüber W äldern einen A b­
stand von 25 m und gegenüber Bächen einen A b ­
stand von 10 m einzuhalten.

25.00m
Abstand ab 
S tockgrenze Stockgrenze fe s tg e le g t 

nach A r t .  10 WaG oder 
nach Angabe der 
zuständigen Forstorgane

w. WSP

10.00m 10.00m

Abstand ab S c h n ittp u n k t M i t t le r e r  
Wasserstand M it Uferböschung Abstand ab v e rM a rk te r  Gewässergrenze



Anbauten
Nebenbauten

A rt. 15

1 Bauteile, d ie über d ie Fassade der H auptbaute 
vorstehen und n ich t m ehr als 40 m2 G rundfläche, 
3,5 m Gebäude- und 5 m Firsthöhe aufweisen, gelten 
als Anbauten. Freistehende, m it dem Hauptbau 
baulich n ich t verbundene Bauten m it den gleichen 
Höchstmassen gelten als Nebenbauten.

2 Für An- und Nebenbauten gelten folgende ab­
weichende Vorschriften:

a) Es genügt ein ve rm inde rte r Grenzabstand von 3 
m.

b) Es dürfen  n u r au f einem Geschoss anrechenbare 
Geschossflächen angeordnet werden. Zusätzlich  
d a rf das Untergeschoss als gew erb licher E insteil­
raum genutzt werden.

c) Der Gebäudeabstand von Nebenbauten gegen­
über anderen Bauten au f dem gleichen G ru n d ­
stück muss - Vorbehalten die Bestimmungen der 
Feuerschutzgesetzgebung - m indestens 5 m be­
tragen.

d ) Z w e i A n - und Nebenbauten m it höchstens je 40 
m2 G ebäudegrundfläche, d ie se itlich  oder rück­
w ärts an die Grenze gestellt oder zusammenge­
baut w erden, gelten noch als A n - bzw . Neben­
bauten im Sinne dieses Reglementes. W ird  n icht 
g le ichze itig  gebaut, so ist d ie sch riftliche  Z u ­
s tim m ung  des Nachbarn erfo rderlich . Bei 
späterem Zusam menbau e iner Baute höchstens 
gleicher D im ension (gleiche oder kleinere Ge­
bäudegrundfläche, Gebäude- und Firsthöhe, 
durch  Abgrabungen freigelegte Fassadenfläche, 
Anstosslänge an die gemeinsame Grenze) ist 
keine Z us tim m ung  des Nachbarn m ehr e rfo rde r­
lich.



Vi ! bauten

H Hauptbaute  
A Anbaute 
N Nebenbaute
vg verm in derte r Grenzabatand

A rt. 16

1 A ls Vorbauten gelten Bauteile, d ie  über die 
Fassade in den Lu ftraum  hineinragen, w ie  BaIkone, 
Erker, Vortreppen, Dachvorsprünge und Vordächer. 
Dachvorsprünge dürfen  a u f der ganzen, andere 
Vorbauten höchstens au f einem D ritte l der Fassade 
höchstens 1,50 m in den Grenz- bzw . den 
Strassenabstand hineinragen.

G -  G r e n - - b s t a n d  
H -  H a u p t au
V -  Vp bau

auaspringende Gebäudeecken zählen zum 
Hauptbau und gelten nicht als Vorbau



2 Bei geschlossener Bauweise müssen Vorbauten 
von der seitlichen Grenze einen M indestabstand 
von 2 m einhalten. M it sch riftliche r Zustim m ung  
des Nachbarn dürfen  sie bis an die Grenze reichen. 
Beim späteren Zusam menbau e iner Vorbaute 
höchstens gleicher D im ension (gleiche oder kleinere 
Anstosslänge und -höhe, gleiche Höhenlage) ist 
keine Z us tim m ung  des erstbauenden Nachbarn 
m ehr e rfo rderlich .

Dachaufba uten 
und -einschnitte, 
A ttika  geschosse

A rt. 17

1 Dachaufbauten, -einschnitte und -flächenfenster 
sind arch itekton isch gu t zu gestalten. Sie dürfen  zu ­
sammen höchstens einen D ritte l der Länge der je­
w eiligen  Gebäudeseite einnehmen und einen 
Sechstel der jew e iligen  Dachfläche in der vertika len  
Ansicht n ich t überschreiten; dabei d a rf d ie Fläche 
der Dachflächenfenster fü r  sich a lle in  betrachtet je­
doch höchstens einen Z w ö lfte l der entsprechenden 
Dachfläche betragen. Bei Flachdachbauten gelten als 
Dachaufbauten Bauteile, welche über einen von der 
Fassade (m it Einschluss der Brüstungen) un te r 45° 
a. 1 ansteigenden N eigungsw inke l herausragen.

L3L2LI

F3Fl

F l -  Dachaufbau 
F2 -  Dachflächenfenster 
F3 -  Dacheinschnitt 
L -  Gebäudelange

F 1 + F 2 + F 3 -  max. 1/6 der Dachfläche 

L 1 + L 2 + L 3 -  max. 1/3 L



2 In den Zonen VV1-B, W2-B und W3-B d a rf ein 
e inzelner Dachaufbau in seiner Länge höchstens 
1 /3 , mehrere Dachaufbauten insgesamt höchstens 
1 /2  der zugeordneten Gebäudelänge betragen. Für 
Nebenräume können Dachflächenfenster von max. 
0,30 m2 gestattet werden. Dacheinschnitte sind n icht 
gestattet.

1 Technisch notw endige Bauteile w ie  Kam ine, 
Ventila tionszüge, L iftbauten  oder Antennenanlagen 
dürfen  unabhängig von den V o rschriften  über die 
Dachaufbauten erste llt w erden. Sie sind m öglichst 
k le in  zu halten, zusammenzufassen und  der Sicht zu 
entziehen.

4 Die E rste llung von Aussenantennenanlagen ink l. 
Parabolspiegeln ist in den O rtsb ildschutzgebieten, 
an und in der Um gebung von E inzelschutzobjekten 
sowie im Landschaftsschutzgebiet untersagt, sofern 
der Em pfang von Program men, w ie  er m it d u rch ­
schnittlichem  Antennenaufw and m öglich  wäre, 
un te r zum utbaren Bedingungen gewährle istet 
b le ibt. Soweit d ie  Erste llung von 
Aussenantennenanlagen ink l. Parabolspiegeln 
gestattet ist, haben sich diese bezüglich 
Ausgesta ltung und Standort m öglichst u nau ffä llig  
in das O rts- und Landschaftsbild  e inzufügen.

5 Sonnenkollektoren sind zulässig, wenn sie sich 
u nau ffä llig  in d ie Dachfläche einfügen. Die 
Kollektore infassungen sind im  K up fe rton  oder im 
Farbton der Dacheindeckung auszuführen.

U n te rird is i h " Bauten A rt. 18

Bauten oder Bauteile gelten als un te rird isch , wenn 
sie das gewachsene Terra in  an keinem Punkt um 
m ehr als 50 cm überragen und m itte ls  Terrainge­
sta ltung  überdeckt w erden (Ausgenom m en A rt. 19
Abs. 2).



neues Terrain

50cm

g lw TTerram

Terra inveränderungen A rt. 19

1 Abgrabungen zu r Freilegung des Unterge­
schosses fü r die Schaffung von W ohn-, Schlaf- und 
Arbeitsräum en sind gestattet.

2 Die durch  Abgrabungen au f e iner Fassadenseite 
freigelegte Fläche zwischen gewachsenem und ge­
staltetem Terra in  d a r f n ich t grösser sein als die 
Fläche, die sich aus der zugehörigen Fassadenlänge 
und e iner m ittle ren  Abgrabungshöhe 'von 1,30 m er­
g ibt. Für Garagezufahrten oder Kellefe ingänge ist 
eine grössere m ittle re  Abgrabungshöhe von einem 
S tockw erk zulässig, wenn diese n icht verunsta ltend 
w irk t und die Länge der kürzeren Fassadenseite 
n icht überschreitet.

ge_w._Terrain.

L -  Fassadenlange 
F » Abgrabflache

F d arf n ic h t grösser se in  a ls  L x 1.30m



1 Für Abgrabungen m it e iner Tiefe von m ehr als 45
cm g ilt folgendes:

- Sie müssen von den Grenzen der N achbargrund­
stücke einen M indestabstand von 30 cm ein- 
halten;

- Die Abgrabung ist dem natürlichen T erra inve r­
la u f anzupassen;

- Das gestaltete Terra in  d a rf n ich t ste ile r als im 
N eigungsverhä ltn is 2:3 erste llt werden.

min. 30 cm

Abqrabunq

4 Für A u ffü llungen  g ilt folgendes:

- Sie dü rfen  n ich t verunsta ltend w irke n  und haben 
sich dem natürlichen T e rra inve rlau f harm onisch 
a nzu passen;
Das gestaltete Terra in  d a rf höchstens 1,50 m 
un te r dem Erdgeschoss bzw . 0,50 m unte r dem 
Fussboden des ausgebauten Untergeschosses 
liegen;

- Der Böschungsfuss muss m indestens 0,50 m 
Grenzabstand einhalten.

s ie lx Ç , U tK j



Erdgeschoss

Gestaltung der Anlagen am 
Grossberg und Klänberg

max . 
1.50m

Untergeschoss

,50, A uffü llu ng

Grenze

5 Für A u ffü llungen  und Abgrabungen im Kurge­
biet Flum serberg kom m t A rt. 7c des Baureglementes 
zu r Anw endung.

A rt. 20

* Im Sinne von Art. 93 Abs. 4 des kantonalen Baugesetzes gelten fü r  
das Gebiet Kleinberg und Grossberg im Hinblick auf den touristischen 
Charakter dieser Gebiete strengere Massstäbe f i l r  eine ortsgerechte Ge­
staltung und den Unterhalt von Gebäuden und Anlagen.

^ Im Sinne von A rt. 5 des kantonalen Baugesetzes erlässt der 
Gemeinderat Richtlinien über die Gestaltung der Bauten und ihrer Um­
gebung sowie über Anlagen (Form, Materialien, Farbe usw.). Diese sind 
fü r  die m it der Planung beauftragten Organe und Behörden wegleitend.



^ Bei der Gestaltung der Bauten und der Zufahrten sind im be­
sonderen die winterlichen Verhältnisse zu berücksichtigen.

E. BAU- UND HYGIENEVORSCHRIFTEN

M  indestaI rdem ngen A rt. 21

1 Die lichte Raumhöhe fü r Ein- und M eh rfam ilien ­
häuser hat fü r  Aufentha ltsräum e m indestens 2,30 m 
und fü r  E instell- und  Kelle rräum e m indestens 2,10 
m zu betragen. Bei n icht waagrechter Decke ist das 
M indestm ass der lichten Raum höhe über 50 Prozent 
der Raumfläche, m indestens aber über 6 m2 e inzu­
halten.

2 Die Bodenfläche von W ohnräum en muss m in ­
destens 12 m2, diejenige von Schlaf- und A rbe its ­
räumen m indestens 8 m2 betragen.

1 Das Lichtmass der Fensterflächen von A u fe n t­
haltsräum en hat m indestens ein Zehntel der Boden­
fläche zu betragen. Die Belichtung hat u nm itte lba r 
von aussen zu erfolgen. Soweit Räume innenliegend 
e rrich te t w erden dürfen , müssen sie e inw andfre ie  
künstliche Beleuchtungs- und Belüftungsein­
richtungen aufweisen. W o Lichtschächte zulässig 
s ind, muss ein L ich te in fa llsw inke l von O berkant 
Fensterbank bis O berkant L ichtschacht von 45° a. T. 
gew ährle istet sein.

T e rra in  MS



Folgende A ufentha lts  räume dürfen  m it einem L ich t­
schacht belichtet werden:

- Bastelräume 
W erkstätten 
Küchen

Innenliegend dürfen  nachfolgende Au fen tha lts ­
räume e rs te llt werden:

- Bad /  W C

4 Treppen müssen m it Tageslicht ausreichend be­
lich te t und genügend be lü ftba r sein. Die begehbare 
Breite hat bei E infam ilienhäusern m indestens 0,9 m, 
bei M ehrfam ilienhäusern  m indestens 1,20 m zu be­
tragen.

5 In der Nähe des Hauseinganges sind genügend 
grosse gemeinsame Abste llräum e fü r  K inderw agen, 
Velos und Mofas vorzusehen. Diese haben pro 
W ohnung m indestens 3 m2 zu betragen.

6 Die Fläche fü r  K indersp ie lp lä tze  bei 
M ehrfam ilienhäusern m it sechs und m ehr W oh­
nungen, w obei K le inw ohnungen bis zw ei Z im m er 
n ich t angerechnet w erden, hat m indestens ein 
Fünftel der zu W ohnzwecken genutzten anrechen­
baren Geschossfläche zu betragen.

7 Die zu einer W ohnung  gehörenden nutzbaren 
Nebenräume w ie  Ke lle r, Estrich usw. haben m in ­
destens 20 Prozent der anrechenbaren Geschoss­
fläche zu betragen. Sie w erden berücksich tig t, 
sow e it ihre lichte  Raumhöhe m in d . 1,30 m m isst.

8 A u f neuen und bestehenden Dächern, bei denen 
der von der Bedachung fa llende Schnee Personen 
oder Sachen gefährden könnte, sind Schneefangvor­
rich tungen w ie  fo lg t anzubringen:



Garage- und 
H ofzu fahrten

- bei Ziegel-, E tern it- und Schieferdächern von 25 
G rad N eigung an;
bei M eta lldächem  von 5 G rad N eigung an.

9 Brüstungen von begehbaren Flachdächern haben 
eine Höhe von m ind. 1,10 m, Balkongeländer eine 
solche von m ind . 0,95 m aufzuweisen.

10 Gebäude m it m ehr als d re i V o ll geschossen 
müssen m it e iner ro lls tuh lgäng igen L iftan lage aus­
gestattet sein. Die Bodenfläche hat m ind . 2 m2 zu 
betragen.

Bei M ehrfam ilienhäusern  ist den Bedürfnissen 
der Behinderten grösstm ögliche Nachachtung zu 
verschaffen. Insbesondere muss der E ingang ro ll­
s tuh lgäng ig  gestaltet w erden.

F. ERSCHLIESSUNGSVORSCHRIFTEN

A rt. 22

1 Garage- und H ofzu fahrten  dürfen  höchstens 15 
Prozent Gefälle aufweisen. Sie dürfen  von der Fahr­
bahngrenze aus a u f e iner Länge von wenigstens 2,50 
m bzw . von der T ro tto irg renze  aus au f e iner Länge 
von wenigstens 0,50 m höchstens 3 Prozent Gefälle 
aufweisen. Die freie Sicht a u f d ie Strasse muss 
wenigstens 2,50 m von der Fahrbahngrenze un te r 
einem W inke l von 45° a. T. gew ährle istet sein. A us­
fahrten, d ie a u f Strassen e inm ünden, sind zudem 
beidse itig  m it Radien von m indestens 3 m auszu­
runden; w o  ein T ro tto ir  besteht, genügt ein Radius 
von m indestens 1,50 m.



■It Trottoir
ohne T ro tto ir

S chn itt

Grundrle#
iln . 0.50b

e in .  1 .5 0 e

S chn itt

Brundrles
50#

■ in . 3.00e

in  d iese* Bereich 
is t  eine
Bepflanzung 
von #ax. 50c«

2 V or jeder Garage ist ein V o rp la tz  von m indestens 
5,50 m Tiefe anzulegen. Für Garagen von N u tz fa h r­
zeugen muss dieser V o rp la tz  m indestens 7,50 m tie f 
sein.

Parkplätze A rt. 23

Parkplätze im  Sinne dieses Reglementes sind A b ­
ste llp lätze fü r  M otorfahrzeuge au f privatem  G rund. 
Die Parkplätze w erden entsprechend ih re r Zw eck­
bestim m ung in folgende Kategorien eingeteilt:

a) reservierbare Parkplätze fü r  Bewohner und 
weitere Benützer der Baute oder Anlage;



Erste llungspflich t

Anzahl, Ausmass 
Zw eckt Stim m ung

Berechnung Bedarf

b) a llgem ein zugängliche Besucherparkplätze.

A rt. 24

1 Die P flich t zu r E rste llung von Parkplätzen fü r 
M otorfahrzeuge bestim m t sich nach A rt. 72 des 
Baugesetzes.

2 W ird  eine Ueberbauung oder Anlage etappen­
weise ve rw irk lic h t, so sind fü r  jede Etappe recht­
ze itig  die d a fü r no tw end igen Parkplätze zu 
schaffen.

A rt. 25

1 Anzahl, Ausmass und Zw eckbestim m ung der zu 
erstellenden Parkplätze w ird  vom G em einderat 
nach A rt. 26 dieses Reglementes festgelegt. 
Bruchteile von Parkplätzen sind au fzurunden. Bei 
Zw eckänderung oder E rw e ite rung  von Bauten und 
Anlagen sind Anzahl und Ausmass entsprechend 
dem M ehrbedarf festzulegen.

2 G aragenvorplätze gelten n icht als Parkplätze. 
Parkplätze w erden zudem  n u r angerechnet, wenn 
eine h inreichende Z u fah rt sichergestellt und eine 
ganzjährige Benützung gewährle istet ist 
(Zu fahrtsverhältn isse, Neigungsverhältnisse, 
Schneeräumung usw.).

3 Offene Parkplätze sind in der Regel m it Ver­
bund-, Pflaster- oder Rasengittersteinen zu erstellen.

4 Bei Bauten in  Tannenbodenalp, M itte n w a ld  und 
in Tannenheim  sind m indestens 50 % der e rfo rde r­
lichen Parkplätze in Garagen oder un te rird isch  zu 
erstellen.

A rt. 26

1 Besteht d ie P flich t zu r E rste llung von Park­
plätzen, so ist in der Regel vorzusehen:



N utzungsa rt Benutzer 1 Parkplatz ist 
e rfo rde rlich  pro

Berechnung

E in fam ilien- /  
Ferienhäuser

m indestens 
2 Parkplätze

M eh rfam ilie n ­
häuser

Bewohner

Besucher

1 W ohnung 

1 - 4  W ohnungen

80 m2 anrechen­
bare Geschoss­
fläche gelten als 
W ohnung. Haus­
abschnitte m it 
eigener Assek. 
N r. w erden 
einzeln 
berechnet.

Gewerbebetriebe
Industrie

Beschäftigte

Besucher

2 Arbeitsp lä tze 

8 Arbeitsp lä tze

m ind . aber 1 
Parkplatz p ro  
200 m2 nutzbare 
Fläche

D ienstle istungs­
betriebe

Beschäftigte

Besucher

2 Arbeitsp lä tze

3 Arbeitsp lä tze

1 A rbe itsp la tz  
en tsp rich t 30 m2 
Geschossfläche

Verkaufsgeschäfte Beschäftigte

Besucher

2 A rbeitsp lä tze 

1 A rbe itsp la tz

1 A rbe itsp la tz  
entsprich t 30 m2 
Geschossfläche

Restaurant Beschäftigte

Besucher

3 Beschäftigte 

6 Sitzplätze

m in d . aber 1 
Parkplatz pro  
10 m2 Restau­
rationsfläche

G artenw irtschaft

Saal

30 m2 Garten­
w irtscha ft 

50 m2 Saalfläche
Hotels

Pensionen

Beschäftigte

Besucher

3 Beschäftigte 

3 Betten

bei Hotels, Pen­
sionen und  der­
gleichen m it 
Restaurant w e r­
den die Plätze 
aus
den Betten zu 
denjenigen aus 
dem Restaurant 
dazugezählt.

2 Is t m ehr als eine Berechnungsart m ög lich , is t d ie ­
jenige Anzah l Parkplätze zu erstellen, d ie  sich aus 
der grösseren Summe der Berechnungsarten ergibt.



---------------------------------------------------

   -



E rste llungsort

Ersatzleistungen

3 Für Bauten m it besonderer Parkplatzbelegung 
bestim m t der G em einderat die Anzahl der Park­
plätze nach einschlägigen R ichtlin ien  und  N orm en 
un te r Berücksichtigung des tatsächlichen und m ög­
lichen Benutzungsanfalles.

A rt. 27

1 D ie Parkplätze sind au f dem Baugrundstück zu 
erstellen.

2 Liegen die Voraussetzungen nach A rt. 72ter Bau­
gesetz vo r, hat der G runde igentüm er in  ange­
messener Nähe zum Baugrundstück entsprechende 
Parkplätze zu beschaffen, deren dauernde V e rfüg ­
barke it im  G rundbuch  sichergestellt sein muss.

3 In Tannenbodenalp und  M itte n w a ld  /  Tannen­
heim kann die P a rkp la tzverp flich tung  in  e iner Ge­
meinschaftsanlage e r fü llt  werden.

A rt. 28

1 Sofern Ersatzabgaben gemäss A rt. 72ter des Bau­
gesetzes zu leisten sind, so betragen sie pro  fehlen­
den Parkplatz:

- in  Kem zonen Fr. 3 000 -
- in W ohn- und  Gewerbezonen Fr. 2'500.—
- in  W ohnzonen Fr. 2 000.--
- in  allen Zonen a u f Tannenboden,

M itte n w a ld  und Tannenheim  Fr. 4 000 -

2 D ie Ersatzle istung w ird  bei Baubeginn fä llig  und  
g ib t keinen Anspruch  a u f einen fest zugeteilten und 
reservierten Parkplatz.



Zw eckbindung A rt. 29

Rückerstattung

D ie Ersatzleistungen dürfen  vom  Gem einderat n u r 
fü r  A u fw endungen  an die Beschaffung oder den Be­
trieb  ö ffen tlich  benützbarer Abste llflächen oder 
Parkhäuser verw endet werden.

A rt. 30

Sind Ersatzabgaben nach A rt. 7 geleistet w orden  
und w erden Parkplätze nachträglich, das he isst vo r 
A b la u f von 10 Jahren erste llt, so e rfo lg t eine Rücker­
stattung. D ie R ückerstattung der bezahlten Ersatz­
abgabe w ird  fü r  jedes Jahr der späteren E rste llung 
um  10 % pro  Jahr reduzie rt. Der Betrag w ird  zinslos 
zurückersta tte t.

Abmessungen

Signale und 
M ark ierungen

A rt. 31

A ls M indestmasse fü r  einen Parkplatz oder eine 
Garage gelten die N orm en der Schweizerischen 
N orm envere in igung  (SNV) als R ichtlin ie .

A rt. 32

Signale und Bodenm arkierungen, d ie  im 
Zusam m enhang m it p riva ten  Ein- und Ausfahrten 
no tw end ig  sind, gehen zulasten der interessierten 
G rundeigentüm er.

Strassen Anpassungen A rt. 33

D urch  p riva te  Ein- und Ausfahrten bedingte A n ­
passungen an anschliessende Strassenkörper gehen 
zulasten des verursachenden G rundeigentüm ers.

Ausnahm Bew illigungen A rt. 34

D ie Voraussetzungen fü r  d ie  E rte ilung  von Aus­
nahm ebew illigungen richten sich nach A rt. 77 des 
Baugesetzes.



G. BAUVORGANG UN D  BAUKONTROLLE

Schutzbestim m ungen 
bei Bauarbeiten

A rt. 35

1 Bei der A usführung  von Bauarbeiten jeder A rt 
sind alle zum Schutz der A rbeiter, der A nw ohner 
und der Strassen- und T ro tto irb en iitze r nötigen 
Vorkehrungen zu treffen.

2 Bauherr, A rch itek t und U nternehm er haben sich 
vo r Baubeginn a lle r G rabarbeiten au f eigene V er­
a n tw o rtu n g  bei den zuständigen Instanzen über den 
V e rlau f der unterird ischen Leitungsbauten (Energie, 
Wasser, Abwasser, Telefon, Fernsehen usw.) zu in ­
form ieren.

1 Bei der A usführung  von Bauarbeiten (Hoch- und 
T iefbau) sind zu r Lärm bekäm pfung, vo r allem in 
bewohnten Gebieten oder deren Nachbarschaft, ge­
räuscharme Maschinen und A rbeitsverfahren zu 
verwenden. Der G em einderat ist berechtigt, den 
Einsatz übermässig störender Maschinen oder 
A rbeitsverfahren zu verbieten oder ze itlich  zu 
beschränken.

4 Aenderungen an Vermessungszeichen dürfen  
nur durch  die zuständigen Vermessungsorgane 
vorgenom m en werden. Vermessungszeichen dürfen  
n icht durch  Ablagerungen, Pflanzen, Strassenbeläge, 
M auern usw. unsichtbar oder unzugänglich 
gemacht w erden. Bedürfen Vermessungszeichen 
wegen Grabungen, A u ffü llungen  oder sonstigen 
baulichen Veränderungen einer Verlegung oder 
Entfernung, so ist dem G rundbucham t zwecks 
Veranlassung oder Aenderung rechtzeitig 
M itte ilu n g  zu machen.



Bauarbeiten im Bereich 
von  ö ffentlichen 
Strassen, Wegen 
und  Plätzen

A rt. 36

1 Die Benützung der öffentlichen Strassen, Wege 
und Plätze fü r d ie  A u fs te llung  von Maschinen, 
Kranen und Gerüsten, den Abbruch von M auern, 
G rabungen, Lagerung von Baum aterialien usw. be­
d a rf einer B ew illigung  fü r  gesteigerten Gemeinge­
brauch der zuständigen Strassenaufsichtsbehörde. 
Diese bestim m t den U m fang des zu benützenden 
Bodens.

2 Verkehrs flächen im Bereich der Baustelle sind in 
gutem und sauberem Zustand zu halten. Baustellen 
sind hinreichend abzusperren, zu m arkieren und, 
sow e it e rfo rde rlich , nachts genügend zu beleuchten. 
D er Gem einderat kann eine E in friedung  der Bau­
stellen verlangen. Ablagerungen und Bearbeitung 
von Baum aterialien sind ausserhalb der E in friedung  
n icht gestattet. Bäume in ö ffentlichen Anlagen sind 
durch  geeignete Vorkehren zu schützen.

1 Zum  Schutz von herabfallenden Gegenständen 
sind geeignete Vorrich tungen  (Verschalungen, 
Netze usw.) anzubringen.

4 Beschädigte oder ve runre in ig te  Strassen, 
T ro tto irs , Wege und Plätze sind nach W eisung der 
Strassenaufsichtsbehörde und im E invernehm en m it 
dem U nterha ltsp flich tigen  durch  den Verursacher 
umgehend w ieder instandzustellen. W ird  n icht so­
fo rt A bh ilfe  geschaffen, so kann die Strassenauf­
sichtsbehörde die Massnahmen auf Kosten des 
Pflichtigen ausführen lassen. N ötige Aenderungen 
an ö ffentlichen E inrich tungen und Anlagen 
(Leitungen, Schilder, Vermessungspunkte usw.) 
w erden ausschliesslich durch  die zuständigen 
Stellen au f Kosten des Verursachers vorgenom m en.



Baukontrolle A rt. 37

B ew illigungsp flich t

1 Der Bauherr hat den zuständigen Abnahm e­
stellen vo r bzw. w ährend der Bauzeit m itte ls  M elde­
karten unaufge fordert Anzeige zu machen:

- nach E rste llung der Abwasseranlagen, vo r dem 
Eindecken;

- bei Ansetzen der Kam ine und Feuerstätten;
- nach vollendetem  Rohbau, vo r Inangriffnahm e 

von Verputzarbeiten;
- nach Fertigste llung der Baute, jedoch spätestens 

acht Tage vo r dem Bezug.

2 Das Schnurgerüst ist au f Kosten des Bauherrn 
durch  den Geometer einmessen zu lassen.

3 Die Baukontro lle  hat in der Regel innert dre i 
Arbeitstagen nach eingegangener Anzeige zu er­
folgen. Beanstandungen sind dem Bauherrn bzw . 
der ve ran tw ortlichen  Baule itung unverzüg lich  m it­
zuteilen. Nach Behebung der gerügten M ängel ist 
zum Zw eck der N achkontro lle  erneut Anzeige zu 
machen.

H. VERFAHRENSVORSCHRIFTEN

A rt. 38

1 Zusätzlich  zu r B ew illigungsp flich t gemäss Bau­
gesetz sind alle Aussenreklamen sowie Radio- und 
Fernseh-Aussenantennen, insbesondere Parabol­
antennen, b ew illigungsp flich tig .

2 D er B egriff der e ingre ifenden Geländever­
änderung nach A rt. 78 Abs. 2 lit. g Baugesetz w ird  
dahingehend präzisiert, dass alle G eländever­
änderungen m e ldep flich tig  sind. A u f G rund  dieser 
M e ldung  an den G em einderat entscheidet dieser, ob 
das Vorhaben b aubew illigungsp flich tig  ist.



Form des Baugesuchs A rt. 39

1 Die Baugesuche sind m it am tlichem  Form ular
mindestens in  zw eifacher A us füh rung  einzureichen
und haben folgendes zu enthalten:

a) Baugesuchsform ular ink l. Baukostenangahen 
sowie Baubeschrieb, sow eit er aus den Plänen 
n icht ers ichtlich  ist, insbesondere Farbgebung 
und M ateria l;

b) S ituationsplan (neueste G rundbuchp lankop ie  m it 
U nterschrift des Nachführungsgeom eters) ent­
haltend die Masse des Baukörpers, der Strassen-, 
G renz- und Gebäudeabstände, bestehende und 
neue W erkle itungen, Zufahrtsstrassen und -wege 
sowie Autoabste llp lä tze;

c) G rundrisse  a lle r Geschosse im Massstab 1:100 
m it Angabe der Feuerstätten, der 
Zw eckbestim m ung der einzelnen Räume, der 
M auerstärken und der Fenster- und 
Bodenflächen;

d) Schnitt- und Fassadenpläne im Massstab 1:100 
m it Angabe der Gebäude- und Stockwerkhöhen 
sowie des N iveaupunktes; le tzterer ist in m .ü.M . 
anzugeben;

e) Umgehungsplan ink l. bestehende und neue 
Terra in lin ien  sow ie K indersp ie lp lä tzen  unter 
Angabe der Höhenkoten;

f) D eta illie rte  A u fs te llung  über d ie Berechnung der 
A usnü tzungsziffe r;

g) Schutzraum - und Oeltankeingabe;

h) Plan fü r  neue Kanalisationsanschlüsse m it A n ­
gabe von Leitungsdurchm esser, -m ateria l und - 
gefälle;



i) Nachweis nach A rt. 7 der Energ ieverordnung 
(dieser kann erst nach E rte ilung  der 
Baubew illigung, aber vo r Baubeginn erbracht 
w erden);

k) Unterlagen nach A rt. 34 der Lärm schutzver­
ordnung ;

I) Em issionserklärung nach A rt. 12 der 
Lu ftre inha ltevero rdnung ;

m) Bei Bauten ausserhalb der Bauzonen Form ular 
des Am tes fü r  U m w eltschutz.

Sämtliche Unterlagen sind au f Form at A4 zu falzen, 
müssen e inhe itlich  m it O rt, D atum , Massstab und 
H im m elsrich tung  versehen und von Bauherr, 
G runde igentüm er und Projektverfasser unterze ich­
net sein.

2 Bei Um bauten muss aus den Plänen der Zustand 
der betreffenden Bauteile vo r und nach dem Umbau 
gu t ersichtlich  sein (bestehende Teile schwarz, neue 
Teile ro t, abzubrechende Teile gelb).

1 Wenn es fü r  d ie  Beurte ilung der Baueingabe no t­
w end ig  ist, kann der G em einderat w eitere er­
gänzende Unterlagen w ie  Fachgutachten, Farb­
m uster, Fotografien, M odelle, Pläne, Schatten­
diagram m e, statische Berechnungen usw. verlangen. 
Für d ie  Beurte ilung von Gesam tüberbauungen sind 
m indestens ein Erläuterungsberich t und ein M odell 
im  Massstab 1:500 einzureichen.

4 Für unbedeutende Bauvorhaben kann die Bau­
ve rw a ltung  den U m fang der e inzu reichenden Ge­
suchsunterlagen au f die notw endigen Bestandteile 
beschränken.

5 Zu visieren sind die massgeblichen Fassaden­
ecken sowie die Gebäude- und Firsthöhe.



Gebühren und 
Auslagen

Inkraftse tzung, 
A ufhebung b is­
herigen Rechts 
Uebergangsregelung

Anhang technische 
Erläuterungen

A rt. 40

Für die Behandlung des Baugesuches, des Bau­
erm ittlungsgesuches, d ie  baupolize ilichen
Leistungen w ie  Baukontro llen, Ausfertigungen der 
nötigen Schriftstücke usw. sow ie fü r  den ge­
steigerten Gemeingebrauch von ö ffentlichen
Strassen sind Gebühren im Rahmen des kantonalen 
G ebührentarifes zu entrichten. D ie Kostenverlegung 
a llfä llig e r Gutachten rich te t sich nach A rt. 94 f. des 
Gesetzes über d ie Verwaltungsrechtspflege.

I. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

A rt. 41

1 Dieses Baureglement sowie der Zonenplan treten 
m it der G enehm igung durch  das kantonale Bau­
departem ent in Kraft.

'  Das Baureglement vom 8. O ktober 1976 w ird  
aufgehoben.

1 Das Parkplatzreglem ent vom 10. N ovem ber 1987 
w ird  aufgehoben.

4 D ie zu r Z e it des Inkra fttre tens noch n icht rechts­
k rä ftig  e rled igten Baugesuche sind nach den V o r­
schriften dieses Reglementes zu behandeln.

A rt. 42

Die im  Anhang enthaltenen Angaben sind n icht 
Gegenstand des Baureglementes; es kom m t ihnen 
keine Rechts Verb ind lichke it zu. Sie dienen led ig lich  
der E rläu te rung der im Baureglement enthaltenen 
Vorschriften.



A n ha n g  ü b e r R egelungen von E in fr ie d u n g e n , M auern  u nd  P flanzungen

E in friedungen
M auern
Pflanzungen Tote E in fr ie d u n g e n

Längs Strasseirgemäss A rt. 104 Strassengesetz

Längs Nachbargrundstücken:gem äss A rt .97
EGzZGB

Die Gesamthöhe w ird  au f der G renzlin ie  ab dem 
tieferen N iveau gemessen.

Bei toten E in friedungen über 1,80 m Höhe beträgt 
der Grenzabstand im M in im u m  das Mass der M eh r­
höhe ab 1,80 m.

Lebhäge, Bäume

Längs Strasseirgemäss A rt. 104 Strassengesetz

Längs Nachbargrundstückem gem äss A r t.98 
EGzZGB

Die Gesamthöhe w ird  a u f der G renzlin ie  ab dem 
tieferen N iveau gemessen.

Bei Lebhägen, Z ierbäum en und St räuchern über 1,20 
m Höhe, längs Nachbargrundstücken, beträgt der 
Grenzabstand 0,45 m zusätzlich die M ehrhöhe ab 
1,20 m.



Vom  Gem einderat Flums erlassen am:

GEMEINDERAT FLUMS
Der G em eindam m ann

Der Gemeinderatsschreiber

O effentlich  aufgele;
vomi 4. Dez. 1993 bis 1 3. Jan. 1994

Dem faku lta tiven  Referendum unterste llt

vom 2 4. Jan. 1994 bis 2  2. Feb. 1994

Vom  Baudepartem ent des Kantons St. Gallen 
genehmigt am: |  f ip r |, m



GEMEINDE FLUMS

ERGÄNZUNG DES BAUREGLEMENTES

Vom Gemeinderat erlassen am 26. April 1990 

Der Gem eindam m ann Der Gemeinderatsschreiber

Öffentlich aufgelegt vom 2. Mai 1990 bis 31. Mai 1990

Dem fakultativen Referendum unterstellt vom 

19. Juni 1990 bis 18. Juli 1990

Vom Baudepartement des Kantons St. Gallen genehmigt

am  5. April 1994

Der Regierungsrpt

R Remund + Küster Büro für Raumplanung AG
Schindellegistrasse 1 8808 Pf äff ikon SZ Telefon 055 4819 60 Telefax 055 48 3318



2

Art. 3a

Koordinations- 1 
pflicht
Flumserberg

2

3

4

Zur Beurteilung wichtiger Bau- und Konzessionsgesuche im 
Gebiet Flumserberg bestimmen die Gemeinden Flums und 
Quarten einen gemeinsamen Koordinationsausschuss. Der 
Ausschuss besteht aus je  2 Mitgliedern der Gemeinden 
Flums und Quarten.

Dem Koordinationsausschuss sind alle wichtigen Geschäfte 
vorzulegen, die Auswirkungen auf das Fremdenverkehrs­
gebiet Flumserberg haben.

Der Koordinationsausschuss gewährle istet den ge g e n ­
seitigen Informationsaustausch. Bei allen ihm vorgelegten 
Geschäften steht ihm ein Antragsrecht zu.

Als Beurteilungsgrundlage für alle Projekte dient die Kurort­
planung Flumserberg.

(Durch die Kurortplanung Flumserberg werden als neue 
Zonen zusätzlich geschaffen:)

Art. 10

• Eingeschossige Wohnzone Flumserberg
• Dreigeschossige Wohnzone Flumserberg
• Intensiverholungszone Flumserberg
• Intensiverholungszone Flumserberg

W1-B
W3-B

IE-B
IE-C

Es werden Gefahrengebiete ausgeschieden.

Aufgehoben werden:
• Kurzone
• Wohnzone

KU
WE
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Art. 12

W1-B W2-B W3-B

max. Vollgeschosszahl 1 2 3
Ausnützungsziffer 0.3 0.4 0.7
max. G ebäudehöhe (m) 4.50 7.50 9.50
max. Firsthöhe (m) 7.50 10.50 13.00
max. G ebäudelänge (m) 20.00 20.00 32.00
kl. Grenzabstand (m) 5.00 4.00 5.00
gr. Grenzabstand (m) 10.00 8.00 10.00
Dachform S-D* S-D* S-D*
Dachaufbauten zul.* zul.* zul.*
Dach- oder Unterge­
schossausbau gemäss 
Art. 26

zul. zul. zul.

S-D = Satteldach
* = In den Zonen W1-B, W2-B und W3-B sind nur beidseitig

gleich geneigte Satteldächer gestattet. Für An- und 
Nebenbauten sind andere, gut gestaltete Dach­
formen zulässig. Ein einzelner Dachaufbau darf in 
seiner Länge höchstens 1/3, mehrere Dachaufbau­
ten insgesamt höchstens 1/2 der zugeordneten Ge­
bäudelänge betragen. Für Nebenräume können 
Dachflächenfenster von max. 0.30 m2 gestattet wer­
den. Dacheinschnitte sind nicht gestattet. Die max. 
Kniestockhöhe (aussen gemessen) beträgt 50 cm.

Geländeneigung

bis 30° a.T. über 30° a.T.

Die Oberkante des Erdgeschoss- 
fussbodens darf an keiner Stelle 
mehr als folgendes Mass über 
dem gewachsenen bzw. frei­
gelegten Terrain liegen

2.7 m 3.2 m

wobei max. 2.7 m 
sichtbar über dem 
gestalteten Terrain
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Intensiv­
erholungszone
Flumserberg
IE-B

Intensiv­
erholungszone
Flumserberg
IE-C

2 Der Mehrlängenzuschlag für G ebäudelängen über 18 m 
beträgt 1 /3 der Mehrlänge, höchstens aber 6 m.

Der Höhenzuschlag für Gebäudehöhen über 10 m beträgt 
1/3 der Mehrhöhe, höchstens aber 6 m.

3 In den Zonen W1-B, W2-B und W3-B sind Terrassenhäuser 
untersagt.

Art. 16

(wird aufgehoben)

Art. 16 bis

(wird aufgehoben)

Art. 16a

1 Die Intensiverholungszone gemäss Art. 18 bis des kant. 
BauG dient dem Betrieb von Camping- und Caravaning­
anlagen.

2 Ein auf die Bedürfnisse der Anlage ausgerichtetes zentrales 
Sanitärgebäude ist gestattet. Im Weiteren erlässt der Ge­
meinderat über die Benützung und Gestaltung der Bauten 
und Anlagen Regiemente.

Art. 16b

1 Die Intensiverholungszone IE-C gemäss Art. 18 bis des kant. 
BauG dient dem Betrieb einer Rodelbahn.

2 Aufschüttungen und Abgrabungen für die Bahnanlage sind 
bis max. 1.0 m gestattet. Im Weiteren erlässt der Gemeinde­
rat über die Benützung und Gestaltung der Anlage Regie­
mente.
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Gestaltung der 
Bauten und 
Anlagen am 
Grossberg und 
Kleinberg

(Ergänzung)

Art. 37

1 Im Sinne von Art. 93 Abs. 4 des kant. BauG gelten für das 
Gebiet Kleinberg und Grossberg im Hinblick auf den touri­
stischen Charakter dieser Gebiete strengere Massstäbe für 
eine ortsgerechte Gestaltung und den Unterhalb von Ge­
bäuden und Anlagen.

2 Im Sinne von Art. 5 des kant. BauG erlässt der Gemeinderat 
Richtlinien über die Gestaltung der Bauten und ihrer Umge­
bung sowie über Anlagen (Form, Materialien, Farbe usw.). 
Diese sind für die mit der Planung beauftragten Organe 
und Behörden wegleitend.

3 Bei der Gestaltung der Bauten und der Zufahrten sind im 
besonderen die winterlichen Verhältnisse zu berücksichti­
gen.

Art. 38

Die zu einer Wohnung gehörenden nutzbaren Neben­
räume wie Keller, Estrich usw. haben mindestens 20 % der 
anrechenbaren Geschossfläche zu betragen. Ihre lichte 
Höhe muss mindestens 1.8 m messen.

Art. 47 bis

(wird aufgehoben)



Aufhebung von Nutzungsplänen

Gleichzeitig mit der Genehmigung des Zonenplanes Kur­
gebiet Grossberg werden aufgehoben:

a) Zonenplan Grossberg Blatt 3 Teil A und Teil B

b) Folgende Teilzonenpläne: 
“A bendw e id" 
"Mätziwiese"
"Mittenwald"
"Posthuus Tannenboden" 
"Vadella"

vom 10.03.1987 
vom 20.06.1983 
vom 15.12.1980 
vom 03.09.1984 
vom 18.01.1982



Kanton St. Gallen 
Gemeinde Flums

Auflageexemplar

ERGÄNZUNG BAUREGLEMENT

Vom Gemeinderat erlassen am 

Der Gemeindammann

2 1. Sep. 2000 '

Der Gemeinderatsschreiber

i -  3. Ukt. 2000 -  l /N o v . 2000
Öffentlich aufgelegt vo m ............................... bis

Dem fakultativen Referendum unterstellt

v o m . . l lM a i .Z m  bs J J , JynL.20.03

Vom Baudepartement des Kantons St. Gallen genehmigt amdéparti
im ...

Mit Ermächtigung
Der Leiter des Planungsamtes

655

Büro für Raumplanung AG
Telefon 055 41019 60 Fax 055 410 3318

12. September 2000

Remund + Küster
Churerstrasse 47 8808 Pfäffikon SZ
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Art. 6 (Ergänzung der Liste der Zonen)

Zoneneinteilung - Industriezone A IA

Industriezone B (unterirdisch) IB

Art. 7 (Ergänzung der Tabelle)

Zonenordnung

Zone Geschoss­
zahl

Ausnütz­
ungsziffer

Grenzabstand 
gross (m) klein

Gebäude­
länge (m)

Gebäude­
höhe (m)

First­
höhe
(m)

Dach­
form

Mehiiängen-
+-höhenzu-
schläge

Empfindlich­
keitsstufe LSV

IA — — 5< 5 80 11 14 frei — III

IB - - — — - — — - - IV

Art. 71

Industriezone IA In der Industriezone A sind nur Nutzungen im Zusammenhang mit
Aufbereitung, Sortierung und Umschlag des Ausbruchmaterials 
aus den Stollen und Kavernen, des Materials aus dem Kiesfang so­
wie von Erd- und Gesteinsmaterial aus Kiessammlern, von Murgän­
gen sowie von Aushub und Abbruchen gestattet.

Art. 7 k

Industriezone IB In der Industriezone B (unterirdisch) sind nur Betriebe gestattet, die
hauptsächlich auf unterirdische Betriebsräume angewiesen sind, 
wie Versuchsanlagen zur Gesteinsbearbeitung, geologische Ver­
suchsanlagen sowie Betriebe mit besonders lärmintensiven Test­
prozessen.

Die Industriezone B wird vertikal begrenzt durch

a) Sole (tiefste Kote): 470 m.ü.M.

b) Abstand zur Geländeoberfläche:

- zwischen 470-510 m.ü.M.: 30 m
- über 510 m.ü.M.: 50 m

Server/RP/655 Flums ÜP Hagerbach/Ergänzung Baureglement.doc



Kanton St. Gallen 
Gemeinde Flums

Auflageexemplar

II. ERGÄNZUNG DES BAUREGLEMENTS

Vom Gemeinderat erlassen a m . 

Der Gemeindepräsident

1 5. Juli 2004

Der Gemeinderatsschreiber

M J M
öffentlich aufgelegt vom 2 7. Juli 2004

bis— 2-5. Aug. 2004- - - - -

Dem fakultativen Referendum unterstellt vom ~  7. Ssp. 2004
- r--6;- Okt. 2004—

bis

Vom Baudepartement des Kantons St. Gallen genehmigt
am 2 0. Okt. 2004

Mit Ermächtigung
Der Leiter des Amtes für Raumentwicklung

Juni 2004

R + K Remund + Küster Büro für Raumplanung AG

Churerstrasse 47 Telefon 0 5 5  4 1 0  1 9 60
8808 Pfäffikon SZ Telefax 05 5  4 1 0  33 18

E-Mail r+k@remund-kuster.ch 
Internet www.remund-kuster.ch



Ü berbauungsp lan Rüfistrasse, Flums 2

ERGÄNZUNG DES BAUREGLEMENTS

Im Baureglement der Gemeinde Flums werden folgende Artikel ergänzt: 

Art. 6 (Ergänzung)

• Intensiverholungszone D Pferdesport IE-D.

Art. 7 lit. I

Intensiv- 1 Die Intensiverholungszone D Pferdesport bezweckt das Erstellen von Anla-
erholungszone D gen und Bauten, die dem Bewegen, Pflegen, Halten und Unterbringen von

Pferdesport Zucht- und Pensionspferden sowie der Reitschule dienen. Eine über die
IE-D Pferdehaltung hinausgehende landwirtschaftsfremde Nutzung ist unter­

sagt.

2 Bezüglich Geschosszahl, Grenz- und Gebäudeabstände sowie Gebäude­
höhe gelten die Bestimmungen der Wohn-Gewerbe-Zone WG 2.

3 Die Intensiverholungszone D Pferdesport wird der Empfindlichkeitsstufe III 
zugewiesen.

X:\RP\600 Privote\682 Flums. IE Reitsport\Ergänzung des BauR.doc



POLITISCHE GEMEINDE FLUMS

3. Änderung vom 19. August 2013 

zum Baureglement vom 5. April 1994



3. Änderung vom 19. August 2013 
zum Baureglement vom 5. April 1994

Der Gemeinderat erlässt gemäss Art. 2, Art. 7 und Art. 32 des Gesetzes über die Raumplanung 
und das öffentliche Baurecht (sGS 731.1; abgekürzt BauG), Art. 3 des Gemeindegesetzes 
(sGS 151.2; abgekürzt GG) sowie Art. 26 der Gemeindeordnung

als 3. Änderung zum Baureglement:

Zoneneinteilung Art. 6 BauR (Grünzonen)

Grünzone innerhalb Bauzone:
- Grünzone Freihaltung GFi
- Grünzone Naturschutz GNi
- Grünzone archäologischer Schutz GA

Grünzone ausserhalb Bauzone:
- Grünzone Freihaltung GFa
- Grünzone Naturschutz GNa / Grünzone archäologischer Schutz
- Grünzone Grundwasserschutz/Quellschutz GG
- Grünzone archäologischer Schutz GA

Zonenordnung Art. 7j BauR (Grünzone)

Die nach Art. 17 Abs. 2 des Baugesetzes in der Grünzone zugelassenen 
Bauten und Anlagen haben sich gut in die Umgebung einzufügen. Bauten 
gemäss den Dimensionen aus Artikel 15 des Baureglements der Gemeinde 
Flums (An- und Nebenbauten) sind zulässig.

Grenzabstand 4 m (kleiner und grosser Grenzabstand)

Art. 7 BauR
©  Die maximale Kniestockhöhe (aussen gemessen) beträgt 1.30 m.

Bauten und Anlagen 
entlang öffentlicher 
Strassen in der Kern­
zone Flumserberg

Art. 7d Abs. 2 BauR

Folgende Bestimmung wird aufgehoben:

Im Erdgeschoss sind strassenseitig nur Dienstleistungsbetriebe, Gewerbe, 
öffentliche Bauten und weitere Nutzungen im öffentlichen Interesse gestat­
tet.



<

Naturgefahren Art. 7h BauR

1 Als Naturgefahrengebiete werden Gebiete bezeichnet, die durch gravi­
tative Gefahrenprozesse wie Hochwasser, Murgänge, Lawinen, Rut­
schungen oder Sturz bedroht sind.

2 In den Naturgefahrengebieten haben Bauten und Anlagen besonderen 
Anforderungen an den Personen- und Sachwertschutz zu genügen. 
Massgebend ist die Richtlinie „Wegleitung - Objektschutz gegen gravi­
tative Naturgefahren“ der Vereinigung Kantonaler Gebäudeversiche­
rungen (VKF).

3 Für die einzelnen Gefahrengebiete gelten folgende Vorschriften:

a) Gefahrengebiet 1 (erhebliche Gefährdung; rot):
Bestehende Bauten und Anlagen dürfen unterhalten und zeitgemäss 
erneuert werden. Weitergehende Massnahmen wie z. B. die Pflicht 
zur Ausführung von Objektschutzmassnahmen bleiben Vorbehalten. 
Das Erstellen von Bauten und Anlagen, Ersatzbauten und Erweite­
rungen ist untersagt.

b) Gefahrengebiet 2 (mittlere Gefährdung; blau):
Bestehende Bauten und Anlagen dürfen unterhalten und zeitgemäss 
erneuert werden. Bauliche Veränderungen, die darüber hinausgehen 
wie Umbauten, Erweiterungen, Ersatzbauten und Neubauten sind 
nur zulässig, wenn für das Bauvorhaben die notwendigen Objekt­
schutzmassnahmen getroffen werden.

c) Gefahrengebiet 3 (geringe Gefährdung; gelb):
Umbauten, Erweiterungen, Ersatzbauten und Neubauten sind zuläs­
sig. Sensible Objekte* sind nur zulässig, wenn die notwendigen Ob­
jektschutzmassnahmen getroffen werden. Für die übrigen Bauten 
und Anlagen gilt die „Wegleitung - Objektschutz gegen gravitative 
Naturgefahren“ der VKF als Empfehlung.

d) Gefahrengebiet 4 (Restgefahr; gelb/weiss):
Für sensible Objekte* sind spezielle Massnahmen zu prüfen.

4 In Siedlungsgebieten sind sämtliche Terrainveränderungen und Schutz­
massnahmen bewilligungspflichtig.

5 Bei Bauvorhaben, die ausserhalb des Gefahrenkartenperimeters liegen, 
sind die vorhandenen Gefahrenhinweise zu beachten (Ereigniskataster, 
Gefahrenhinweiskarte, Schäden, Phänomene, ...). Weisen diese auf ei­
ne Gefährdung hin, ist im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens eine 
objektbezogene Beurteilung vorzunehmen. Die Pflicht zur Ausführung 
von Objektschutzmassnahmen bleibt Vorbehalten.



Grosser und kleiner 
Grenzabstand

Berechnung der 
Geschosszahl

Abstände von 
Strassen, Wäldern 
und Gewässern

Vorbauten

*- Objekte mit grossen Menschenansammlungen (Schulen, Konzert­
säle, Massenlager )

- Einrichtungen für körperlich oder geistig handicapierte sowie betagte 
Mitmenschen (Spitäler, Heime, )

- Bauten mit grossem Gebäudeschadenpotenzial
- Objekte mit grossen Sachwerten (Bibliotheken, Museen, historische 

Bauten.............)
- Wichtige Versorgungs- und Infrastrukturanlagen
- Objekte, die bei einem Ereignis wesentliche negative Auswirkungen 

auf die Umwelt haben
- Objekte, die der Störfallverordnung unterstehen
- Bauten mit grossen betrieblichen Risiken (Betriebsunterbruch, Lager, 

EDV, ...)

Art. 10 Abs. 2 BauR
Bei zwei annähernd gleichwertigen Hauptwohnseiten kann der Gemeinde­
rat die Aufteilung der Summe des grossen und kleinen Grenzabstandes je 
zur Hälfte auf beide Fassaden gestatten.

Art. 13 Abs. 1 BauR
Auf den zwei kürzeren Fassadenseiten darf das Attikageschoss bis auf die 
Fassadenflucht des Vollgeschosses reichen.

Art. 14 Abs. 1 BauR

Wo keine Baulinie besteht, haben Bauten und Anlagen ab Strassengrenze 
folgende Mindestabstände einzuhalten:

- An Kantonsstrassen und Gemeindestrassen erster und zweiter Klasse 
gemäss Art. 104 Abs. 1. des Strassengesetzes;

- an Gemeindestrassen dritter Klasse 3.00 m;
- an Gemeindewegen 3.00 m.

Art. 14 Abs. 2 BauR
Folgende Bestimmung wird aufgehoben:

Wenn in Zonen-, Ueberbauungs- oder Gestaltungsplänen nichts anderes 
festgelegt ist, haben Bauten und Anlagen gegenüber Wäldern einen Ab­
stand von 25 m und gegenüber Bächen einen Abstand von 10 m einzuhal­
ten.

Art. 16 Abs. 1 BauR

Dachvorsprünge dürfen auf der ganzen, andere Vorbauten höchstens auf 
einem Drittel der Fassade höchstens 1.50 m in den Grenzabstand hinein­
ragen. Dachvorsprünge dürfen ausserdem 1.00 m in den Strassenabstand 
hineinragen.



Terrain­
veränderungen

Garage- und 
Hofzufahrten

Berechnung Bedarf

Art. 19 Abs. 6 BauR
Ohne besondere Vorschriften gelten für Stützmauern (hinterfüllte Stütz­
konstruktion) folgende Grenzabstände: 
bis 1.20 m Höhe: 0.09 m.
über 1.20 m zusätzlich die Mehrhöhe.
Für die Höhe sowie die Ausgestaltung der Absturzsicherung (Staketen­
geländer oder Maschendrahtzaun) ist die einschlägige SIA-Norm 358 (Ge­
länder und Brüstungen) ab Oberkante Stützmauer massgebend.

Der Grenzabstand für tote Einfriedungen (Sichtschutz) und Anpflanzungen 
(Lebhäge) ist gemäss Art. 97 EGzZGB auszuführen. Dabei gilt die ent­
sprechende Höhe ab gewachsenem Terrain bei der Grenze.

/
z f !
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Art. 22 BauR
Garagen- und Hofzufahrten dürfen höchsten 15 Prozent Gefälle aufweisen. 
Sie dürfen von der Fahrbahngrenze aus auf einer Länge von wenigstens 
2.50 m bzw. von der Trottoirgrenze aus auf einer Länge von wenigstens 
0 50 m höchstens 3 Prozent Gefälle aufweisen. Die freie Sicht auf die 
Strasse muss gemäss VSS Norm 640 273a (Sichtverhältnisse) gewähr­
leistet sein. Ausfahrten, die auf die Strasse einmünden, sind zudem beid­
seitig mit Radien von mindestens 3 m auszurunden; wo ein Trottoir besteht, 
genügt ein Radius von mindestens 1.50 m.

Art. 26 Abs. 1 BauR
Nutzungsart: Mehrfamilienhäuser:

Es ist ein Parkplatz pro 80 m2 anrechenbare Geschossfläche (Bruchteile 
über 10% werden aufgerundet) zu erstellen oder 1 Parkplatz pro Woh­
nung.

Bei beiden Berechnungsarten ist diejenige Anzahl Parkplätze zu erstellen, 
die sich aus der grösseren Summe (Anzahl Parkplätze) ergibt.

Zusätzlich ist 1 Besucherparkplatz pro 4 Wohnungen bereitzustellen.



Genehmigungsvermerke

Vom Gemeinderat erlassen am: 19. August 2013 (Geschäft Nr. 273)

GEMEINDERAT FLUMS

Der Gemeindepräsident 
Christoph Gull

Der Gemeinderatsschreiber 
Stefan Honegger

\J lUii/h

Öffentlich aufgelegt vom 27. August 2013 bis 25. September 2013

Dem fakultativen Referendum unterstellt v o m -8. Okt. 2013 bis -  6. NOV. 2013

Genehmigt am : 1 8. NOV. 2013

Baudepartement des Kantons St. Gallen
Mit Ermächtigung:
Der Leiter des Amtes für Raumentwicklung und Geoinformation



Kanton St. Gallen 

Gemeinde Flums

Öffentliche Auflage

Teilzonenplanung Flumserei

Änderungen gegenüber dem rechtskräftigen Baureglement sind ROT 
dargestellt.

Baureglement

-  3. Aug. 2015Vom Gemeinderat erlassen am

Der Gur/ffeibdepräsident Der Gemßindeschreiber

30 Tage öffentlich aufgelegt vom bis

Dem fakultativen Referendum unterstellt......................b is .......................
-  5. Jan. 2016 -  3. Feb. 2015

Vom Baudepartement des Kantons St. Gallen genehmigt am 

Mit Ermächtigung

H  NB. 2016

Der Leiter des Amtes für Raumentwicklung und Geoinformath

P2351-04 
6. Juli 2015

Remund + Küster

R+K Büro für Raumplanung AG
Churerstrasse 47 Tel 055 415 00 15
Postfach 147 infoSrkplaner.ch
8808 Pfäfflkon SZ www.rkplaner.ch
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Zoneneinteilung:

1.1 Anpassung des Art. 6, Zoneneinteilung

Art. 6

Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen eingeteilt:

Wohnzone eingeschossig Flumserberg Wl-B

Wohnzone zweigeschossig W2-A

Wohnzone zweigeschossig Flumserberg W2-B

Wohnzone zweigeschossig W2-C

Wohnzone dreigeschossig W3

Wohnzone dreigeschossig W3-A

Wohnzone dreigeschossig Flumserberg W3-B

Wohnzone viergeschossig W4

Kernzone Dorf 1 K-A1

Kernzone Dorf 2 K-A2

Kernzone Flumsberg K-B

Wohn-Gewerbe-Zone zweigeschossig WG2

Wohn-Gewerbe-Zone dreigeschossig WG3

Wohn-Gewerbe-Zone dreigeschossig WG3-A

Wohn-Gewerbe-Zone viergeschossig WG4

Wohn-Gewerbe-Zone Flumserei WG-F

Gewerbe-Industrie-Zone Gl

Industriezone I

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen OeB

Intensiverholungszone Flumserberg IE-B

Intensiverholungszone Flumserberg IE-C

Landwirtschaftszone L

Grünzone G

Zone für Skiabfahrts- und Skiübungsgelände S

Übriges Gemeindegebiet UeG

Es werden Gefahrengebiete ausgeschieden.



Te
ilz

on
en

pl
an

 
Fl

um
se

re
i - 

Er
gä

nz
un

g 
de

s 
B

au
re

gl
em

en
ts

00

O )c
D
C
"2
oc
0)c
>3

<
VI
0)

~ö

O )c
DV)
«z»
Oac<
CN

=5 Æ

! fLU

+ §>

I I
I I

O 0
5  -c
0 :0
O  ^

J
o

0
o

ö)I
I<

|i
o

©

uo

oO

oo

CM

©

00

CM

00

CM oo

uo

oo

vo

CO

0

vo

MD

CM

ö>c
DC
o

0 a-Ç C
^  g

§
E
0

V

©

MD

OO

00

00

CM

0

VD

OO

8

8

II
LO

oo

oo

<
00
O

0

UO

CO

u>

0

uo

0

uo

O

0

uo

uo

c
o
a
ö )c
D
3
o

-9
0

-Û
0

Cp (J

uo

UO

o

uo

uo

"öc

CD

1 1 1  
vi UO <

© ©

U  

0  8
10 ö)
5 g
U 0  
O B

11

!  
E û  -5.

© ©

c
£m

c <  C

!ii0 F ZiiliCD O it.
© ©

uo O  
oo oo 
ö  ö

sf
1,8II

u 
0 08«

o
o

c

o

o

j
o  o

1 1 1

D
o

n

CDc
3C
o
$

3  D 
O N . .  
-O "Ö o  
0 c ° i  Z2 □ O

"O "ö

S  Æ

If
0 O

• § §  
32 <

© © ©

O

2

I o  uo X!

0
C

'2
0X!
0

CDC

: 3
C
3<



Teilzonen plan Flumserei - Ergänzung des Baureglements 4

1

Wohn-Gewerbezone 
Flumserei WG-F

.3 Neuer Artikel 7h

Art. 7h

1 Die Wohn-Gewerbezone Flumserei ist eine gemischte Zone, in der neben 
höchstens massig störenden Betrieben auch Wohnungen gestattet sind.

2 Umbauten, Sanierungen und Erneuerungen des Hauptgebäudes von 
1866 sind mit der kantonalen Denkmalpflege abzusprechen.

3 Das äusserliche Erscheinungsbild der ehem aligen Spinnerei von 1866 ist 
so weit wie möglich zu erhalten. Dies gilt insbesondere für:

a. Veränderungen der Fassade, insbesondere der Hauptfront

b. Veränderung des Volumens

4 Im Hinblick auf das äussere Erscheinungsbild ist zudem auf Neubauten, 
welche die Ensemblewirkung stören zu verzichten.

5 Es gelten folgende Überbauungsmasse:

Max. Gebäudehöhe 25 m

Max. Firsthöhe 31 m

Grenzabstand klein 5 m

Grenzabstand gross 5 m (Gegenüber Wohnzonen: 15m)


